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Mitglieder-Info Nr. 38/2012 

 
Kostenübernahme des Bundes bei der Grundsicherung i m Alter und bei Erwerbs-
minderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII 

hier:  Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Bundeserstattung und 
einer Bundesstatistik für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
zur Änderung des 12. Buches Sozialgesetzbuch (Erstattungs- und Statistikgesetz 
Grundsicherung – ESGG) 

Mitglieder-Info Nr. 32/2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Mitglieder-Info Nr. 32/2012 hatte ich Sie über den o. g. Referentenentwurf unterrichtet. 
In Vorbereitung auf die Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände und der BAGüS zu dem 
o. g. Referentenentwurf, die am 12.07.2012 beim BMAS in Berlin stattfindet, hat die Ge-
schäftsstelle eine Stellungnahme zu dem Referentenentwurf erstellt. Grundlage dieser Stel-
lungnahme waren insbesondere die Ihnen mit der Mitglieder-Info 32/2012 bereits zur Kenntnis 
gegebene Bewertung und die weiteren Rückmeldungen der Mitglieder. 

Da die im Referentenentwurf noch vorgesehene Anknüpfung der Bundeserstattung an die 
Ausgaben des jeweiligen Vorvorjahres durch die Einigung von Bund und Ländern zur inner-
staatlichen Umsetzung des Fiskalpakts vom 24.06.2012 hinfällig geworden ist, ist ein Haupt-
kritikpunkt entfallen. In der Stellungnahme wird daher zu diesem Punkt zu überlegen gege-
ben, ob die Höhe der Aufwendungen des laufenden Jahres auf Basis vergangener Zeiträume 
zuzüglich eines prozentualen Zuschlags vorläufig festgesetzt werden könnten. 
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Zweiter wesentlicher Punkt der Stellungnahme ist die auch von Ihnen in Ihren Rückmeldun-
gen kritisierte überfrachtete Statistik mit zum Teil zusätzlichen Erhebungsmerkmalen, deren 
Sinn für die beabsichtigte Bundeserstattung sich nicht erschließt. 

An der Anhörung am 12.07.2012 wird der Unterzeichner teilnehmen. 

Nach Mitteilung des BMAS ist als Termin für den Kabinettsbeschluss für einen Regierungs-
entwurf der 01.08.2012 vorgesehen. Danach soll die Zuleitung an den Bundesrat erfolgen.  

Die Regelungen zur Erstattung sollen nach dem vorliegenden Entwurf zum 01.01.2013 in 
Kraft treten. Die Regelung zur Änderung der Statistik zum Jahreswechsel 2014/2015.  

Über den weiteren Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens werde ich Sie unterrichten. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.: 

Matthias Krömer 


